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Sehr geehrte Versicherungsnehmerin, 
sehr geehrter Versicherungsnehmer,

nachfolgend erhalten Sie alle notwendigen Informationen 
und Vertragsunterlagen zu dem von Ihnen gewünschten 
Versicherungsschutz. 

Die Basis unseres gegenseitigen Vertrages bilden die Ver-
sicherungsbedingungen sowie die gesetzlichen Bestim-
mungen. Der konkret zwischen Ihnen und uns vereinbarte 
Versicherungsschutz ergibt sich aus dem Antrag, dem Ver-
sicherungsschein und seinen Nachträgen. 

Zugunsten der Übersichtlichkeit der Versicherungsbedin-
gungen verzichten wir auf die Nennung verschiedener 

Geschlechtsformen. Soweit wir in den Versicherungsunterla-
gen die männliche Form der Bezeichnung (z. B. Versicherungs-
nehmer, Ehegatte) verwenden, sind dabei auch immer die 
anderen Geschlechtsformen gemeint. Somit sind personen-
bezogene Formulierungen geschlechtsneutral zu verstehen.
 
Bei allen Fragen zum Produkt steht Ihnen auch Ihr Vermittler 
gerne zur Verfügung.

Ihre
ConceptIF PRO & BIZ Underwriting GmbH
(Assekuradeur)

Vertragsinformationen 
und Versicherungsbedingungen

für Ihre -Versicherung der ConceptIF PRO & BIZ Underwriting GmbH



Bauherren-Haftpflichtversicherung 

Produkt: Bauherrenhaftpflichtversicherung 
CIF4ALL 

Informationsblatt zu Versicherungsprodukte
Unternehmen: ConceptIF PRO & BIZ Underwriting GmbH 
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Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung. Die 
vollständigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbe-
dingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 

Wir bieten Ihnen eine Bauherren-Haftpflichtversicherung an. 

Was ist versichert? 
P Die Bauherrenhaftpflichtversicherung bietet 

Ihnen Versicherungsschutz während eines Bau-
vorhabens. Gegenstand der Bauherrenhaft-
pflichtversicherung ist es, gegen Sie geltend ge-
machte Haftpflichtansprüche zu prüfen, berech-
tigte Ansprüche zu befriedigen und unberechtigte 
Ansprüche abzuwehren. 

P Der Versicherungsschutz umfasst die wesentli-
chen Haftungsrisiken, die für Sie als Auftraggeber 
einer privaten Baumaßnahme (Bauherr) beste-
hen, wenn Sie die Arbeiten durch einen Dritten (z. 
B. Architekt, Bauunternehmen) verrichten lassen
(ohne gesonderte Vereinbarung ist Bauen in Ei-
genleistung oder mit Nachbarschaftshilfe nicht
versichert).

P Versichert sind die Schäden an Personen und 
Sachen, die von Ihrer Baustelle, Ihrem Grund-
stück und den darauf stehenden Gebäuden aus-
gehen. 

P Im Zuge der versicherten Gefahren bei Baumaß-
nahmen an Ihrem Haus (Neubau, Umbau, Repa-
raturen, Abbruch- und Grabearbeiten) sind bei-
spielsweise Schäden erfasst durch 

P umstürzendes Baumaterial und ungesicherte 
Schächte oder 

P durch berechtigte Benutzung von nicht-versiche-
rungspflichtigen Nutz- und selbstfahrenden Ar-
beitsmaschinen. 

Wie hoch ist die Versicherungssumme? 
P Die Höhe der vereinbarten Versicherungssummen 

können Sie Ihrem Antrag oder auch Ihrem Versiche-
rungsschein entnehmen. 

Was ist nicht versichert? 
O Bestimmte Risiken sind jedoch nicht versichert. Hier-

für benötigen Sie eine separate Absicherung. Dazu 
gehören z.B. berufliche Tätigkeiten 

O Zur gesetzlichen Haftpflicht gehört darüber hinaus 
nicht, wenn Sie sich allein durch eine vertragliche 
Zusage gegenüber einem anderen zu einer Leistung 
verpflichten. 

O Wir leisten für Schäden überdies nur bis zu den ver-
einbarten Versicherungssummen. Wenn Sie eine 
Selbstbeteiligung vereinbart haben, ist diese bei je-
dem Versicherungsfall zu berücksichtigen. 

Gibt es Deckungsbeschränkungen? 
Wir können nicht alle denkbaren Streitigkeiten versi-
chern. Sonst müssten wir einen erheblich höheren Bei-
trag verlangen. Deshalb haben wir einige Fälle aus dem 
Versicherungsschutz herausgenommen, z. B. alle Schä-
den: 
! aus vorsätzlicher Haftung;
! zwischen Mitversicherten;
! durch den Gebrauch eines versicherungspflichtigen

Kraft- und Luftfahrzeugs;
! an gepachteten oder geliehenen Sachen.

Wo bin ich versichert? 
P Die Bauherrenhaftpflichtversicherung gilt für die Baumaßnahme auf dem im Versicherungsschein genannten 
P Grundstück und auch für im Ausland eintretende Versicherungsfälle, wenn diese auf das Bauvorhaben im Inland 
P zurückzuführen sind. 



Bauherren-Haftpflichtversicherung 

Welche Verpflichtungen habe ich? 
- Es bestehen beispielsweise folgende Pflichten:
- Bitte machen Sie im Versicherungsantrag wahrheitsgemäße und vollständige Angaben.
- Teilen Sie uns mit, ob und in welcher Form sich das versicherte Risiko verändert hat.
- Es ist möglich, dass Sie von uns aufgefordert werden, besondere gefahrdrohende Umstände zu beseitigen.
- Zeigen Sie uns jeden Schadenfall unverzüglich an, auch wenn gegen Sie noch keine Schadensersatzansprüche geltend ge-

macht worden sind.
- Sie sind verpflichtet, so weit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch wahrheitsgemäße Scha-

denberichte bei der Schadenermittlung und –regulierung zu unterstützen.

Wann und wie zahle ich? 
Den einmaligen Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Sie können uns den 
Beitrag überweisen oder uns ermächtigen, den Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen.. 

Wann beginnt und endet die Deckung? 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass Sie den Versi-
cherungsbeitrag gezahlt haben. Anderenfalls beginnt der Versicherungsschutz mit der Zahlung. 
Der Versicherungsschutz endet mit Beendigung der Bauarbeiten oder spätestens zu dem vertraglich vereinbarten Ende der Lauf-
zeit. 

Wie kann ich den Vertrag kündigen? 
Der Versicherungsschutz endet zur vertraglich bestimmten Zeit (Ende der Bauarbeiten oder spätestens Ende der Laufzeit). Sie oder 
wir können auch kündigen z. B. nach einem Schadenfall oder auch bei endgültigem Wegfallen Ihres Versicherungsrisikos – etwa 
durch Nichtrealisierung des Bauvorhabens. Dann endet der Vertrag schon vor Ende der vereinbarten Dauer. 
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  Kundeninformation

Stand: 01.10.2023

Nachfolgend wollen wir Ihnen wesentliche Informationen zum Vertragsverhältnis geben, die für alle bei uns 
abgeschlossenen Verträge von Bedeutung sind. Da es sich um einen Überblick handelt, sind die Regelungen 
nicht abschließend. Bitte beachten Sie daher auch die benannten Verweise.    

Identität und ladungsfähige Anschrift des Versicherers
Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft
Königinstraße 28, 80802 München
Handelsregister: Registergericht München HRB 75727
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Sitz: München
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Klaus-Peter Röhler
Vorstand: Frank Sommerfeld (Vorsitzender)
Dr. Lucie Bakker, Laura Gersch, Dr. Jan Malmendier, Dr. Dirk 
Steingröver, Dr. Rolf Wiswesser, Ulrike Zeiler

Vertreten durch 
ConceptIF PRO & BIZ Underwriting GmbH, in Vollmacht für den 
Versicherer (nachfolgende Abkürzung „ConceptIF PRO & BIZ“)
Barmbeker Str. 6a, 22303 Hamburg, 
Geschäftsführer: Andreas Hackbarth, Andreas Szwalkiewicz
Handelsregister Hamburg: HR B 130095
Tel.: 040 - 69 63 55 - 440, Fax: - 109, pro@conceptif.de 

Hauptgeschäftstätigkeit
Die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers besteht im 
Abschluss und in der Verwaltung von Versicherungen.

Aufsichtsbehörde
Zuständige Aufsichtsbehörde ist die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin)
- Sektor Versicherungsaufsicht -
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

Merkmale der Versicherungsleistung
Für Ihren Vertrag gelten das Informationsblatt zu Versiche-
rungsprodukten, die Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen, Besonderen Bedingungen und weiteren Vereinbarun-
gen/Klauseln sowie ggf. die Satzung und das Merkblatt zur 
Datenverarbeitung. Prüfen Sie, ob Sie diese Unterlagen 
vollständig erhalten haben und ob Sie rechtzeitig von die-
sen Kenntnis nehmen konnten. Die Versicherungsleistung 
ergibt sich aus dem Versicherungsschein und den weiteren 
Vertragsbestimmungen.

Gesamtpreis der Versicherung
Den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steu-
ern und sonstigen Preisbestandteile entnehmen Sie bitte 
dem Informationsblatt zu Versicherungsprodukten und 
unserem Antrag sowie später dem Versicherungsschein.

Zusätzlich anfallende Kosten
Gebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrages werden 

nicht erhoben. Erhoben werden lediglich Kosten für Mahnungen 
sowie für Kosten bei Nichteinlösung im Lastschriftverfahren.

Prämie
Der im Versicherungsschein ausgewiesene erste Beitrag ist 
unverzüglich nach Ablauf der Widerrufsfrist zu zahlen. Bei 
Lastschrifteinzug ziehen wir den Betrag erst nach dieser 
Frist ein. Bitte denken Sie an die rechtzeitige Beitragszah-
lung, weil der Versicherer im Falle eines Zahlungsverzuges 
nach § 37 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) zum Rücktritt 
berechtigt und im Versicherungsfall leistungsfrei sein kann. 
Wegen der weiteren Einzelheiten zur Prämienzahlung lesen 
Sie bitte die Regelung im Gesetz und in den Vertragsbedin-
gungen. Die Lastschriftermächtigung wird mit Antragsun-
terzeichnung erklärt, wenn dort die Kontodaten vollständig 
eingetragen sind. Abweichende Erklärungen sind in einer 
gesonderten Lastschriftermächtigung vorzunehmen.

Gültigkeitsdauer von Angeboten
Soweit im Angebot oder den Vertragsbestimmungen nichts 
Abweichendes geregelt ist, halten wir uns für höchstens 
einen Monat an ein Angebot gebunden.

Risikohinweise für Finanzdienstleistungen
Bitte beachten Sie bei Produkten mit Finanzdienstleistun-
gen, dass diese wegen der speziellen Risikogestaltung 
marktüblichen Schwankungen unterliegen, auf die der Ver-
sicherer keinen Einfluss hat. In der Vergangenheit erwirt-
schaftete Beträge sind daher kein Indikator für künftige 
Erträge. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Informa-
tionsblatt zu Versicherungsprodukten.

Zustandekommen des Vertrages
Der Versicherungsvertrag kommt durch Übersendung 
eines Versicherungsscheines mit dem Inhalt des Versiche-
rungsscheines nach schriftlicher Antragstellung (Antrags-
modell) zustande. Die Vertragsinformationen nach § 7 VVG 
müssen jeweils rechtzeitig vor Vertragserklärung vorliegen, 
falls darauf nicht ausdrücklich verzichtet wurde.
Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung des 
Versicherungsscheins (rechtzeitiger Zahlung des ersten Bei-
trags nach Ziff. 9), jedoch nicht vor dem darin benannten 
Vertragsbeginn. Wird der erste Beitrag erst nach diesem 
Zeitpunkt eingefordert, dann aber unverzüglich gezahlt, 
so beginnt der Versicherungsschutz zu dem benannten 
Vertragsbeginn. Sollte aufgrund einer Gesetzesänderung 
oder Änderung der Rechtsprechung eine Anpassung der 
Vertragsbedingungen erforderlich werden, wird diese wirk-
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sam, wenn Sie den Vertrag nach Zugang des begründeten 
Änderungsvorschlages des Versicherers durch Prämienfort-
zahlung oder durch die widerspruchslose Hinnahme der 
Belastung Ihres Kontos durch Lastschrift auf Grund einer 
Einzugsermächtigung einverständlich fortsetzen. Vorausset-
zung ist, dass die Änderung für Sie zumutbar ist, Sie auf die 
Rechtswirkung ausdrücklich vorher hingewiesen und Ihnen 
das Recht zum Widerspruch eingeräumt wurden.

WIDERRUFSBELEHRUNG

Widerrufsrecht:
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Ta-
gen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, 
Fax, E-Mail) widerrufen. Diese Frist beginnt, nachdem Sie 
den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen 
einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen, die weiteren Informationen gemäß § 7 Abs. 1 und 
2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit 
den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung 
und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an 
die ConceptIF PRO & BIZ.

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versi-
cherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die 
Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der 
Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Ver-
sicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist 
beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum 
Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall 
einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag 
in Höhe von 1/360 der Jahresprämie multipliziert mit 
der Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz 
bestanden hat. Die Erstattung zurückzuzahlender Bei-
träge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zu-
gang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz 
nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksa-
me Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen 
zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zin-
sen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren 
ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von 
uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht 
ausgeübt haben.
Ende der Widerrufsbelehrung

Laufzeit
Die Laufzeit des Vertrages ergibt sich aus dem Informations-

blatt zu Versicherungsprodukten, dem Antrag bzw. dem Ver-
sicherungsschein.

Vertragsbeendigung
Der Vertrag ist zunächst für die dokumentierte Zeit abge-
schlossen. Das Versicherungsverhältnis verlängert sich still-
schweigend von Jahr zu Jahr, wenn nicht drei Monate vor 
dem jeweiligen Ablauf der anderen Partei eine Kündigung in 
Textform zugegangen ist. Bei einer Vertragsdauer von mehr 
als drei Jahren kann zum Ende des dritten oder jedes darauf 
folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Mo-
naten gekündigt werden. Abweichende Regelungen können 
sich aus den Vertragsbedingungen zu den einzelnen Pro-
dukten ergeben (siehe Informationsblatt zu Versicherungs-
produkten).

Anwendbares Recht, zuständiges Gericht
Auf die vorvertragliche Beziehung und den Vertrag findet 
deutsches Recht Anwendung. Für Rechtsstreitigkeiten im 
Zusammenhang mit dem Versicherungsvertrag sind örtlich 
sowohl die Gerichte in Hamburg zuständig. Für Klagen des 
Versicherers gegen den Versicherungsnehmer richtet sich 
die Zuständigkeit der Gerichte nach dem Wohnort bzw. dem 
Aufenthaltsort, bei juristischen Personen nach dem Ort der 
Niederlassung. Gemäß § 215 Abs. 3 VVG kann eine abwei-
chende Vereinbarung getroffen werden.

Vertragssprache
Für den Vertrag einschließlich Vorabinformationen und für 
die Kommunikation während der Laufzeit des Vertrages 
kommt ausschließlich die deutsche Sprache zur Anwendung.

Beschwerdeverfahren
Der Versicherer ist Mitglied im Verein Versicherungsom-
budsmann e.V. 
An den Versicherungsombudsmann können Sie Beschwer-
den richten. Dieses Verfahren ist für Sie kostenfrei.
Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 080632, 10006 Berlin
Tel.: 01804 - 224424, Fax: 01804 - 224425
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Beschwerden bei der Aufsichtsbehörde
Beschwerden können Sie zudem an die Aufsichtsbehörde 
richten.
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn.

Anzeige- und Mitteilungspflichten
Beantworten Sie die Fragen in den Antrags- und den weite-
ren Vertrags- und Schadenformularen vollständig und richtig.
Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsver-
mittler machen möchten, sind unverzüglich gegenüber der 
ConceptIF PRO & BIZ schriftlich nachzuholen.
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Der Versicherungsschutz ist gefährdet, wenn Sie unrichtige 
oder unvollständige Angaben machen.
Die Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht sowie 
weiterer Obliegenheiten kann den Versicherer berechtigen 
vom Vertrag zurückzutreten, ihn zu kündigen oder anzupas-
sen, was unter Umständen zur Leistungsfreiheit des Versi-
cherers führen kann.
Beachten Sie dazu die Regelungen in den Allgemeinen und 
Besonderen Versicherungsbedingungen. 

Einwilligungsklausel nach der DSGVO und dem 
Bundesdatenschutzgesetz
Ich willige ein, dass die ConceptIF PRO & BIZ Underwri-
ting GmbH, die ConceptIF Group AG und die ConceptIF 
GmbH (im folgenden „ConceptIF“) im erforderlichen Um-
fang Daten, die sich aus den Antragsunterlagen oder der 
Vertragsdurchführung (Beiträge, Versicherungsfälle, Ri-
siko-/Vertragsänderungen) ergeben, an den Versicherer 
als risikotragenden Versicherer und Rückversicherer zur 
Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der Rück-
versicherung sowie zur Beurteilung des Risikos und der 
Ansprüche an andere Versicherer bzw. an den Gesamt-
verband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. zur 
Weitergabe dieser Daten an andere Versicherer über-
mittelt. Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom Zu-
standekommen des Vertrages sowie für entsprechende 
Prüfungen bei anderen beantragten Versicherungsver-
trägen und bei künftigen Anträgen. Es besteht grund-
sätzlich Einverständnis, dass die Kommunikation auch 
über die bekannt gegebenen E-Mail-Adressen in Text-
form erfolgt, soweit nicht für einzelne Vorgänge die 
Schriftform vorgeschrieben oder vereinbart ist. Anhän-
ge sind in den üblichen Formaten (z.B. Word, PDF, JPEG, 
Text) beizufügen. Eine Veränderung der mitgeteilten 
Email- oder Webadressen, wird unverzüglich bekannt 
gegeben, ebenso werden Störungen der Kommunika-
tion jeweils mitgeteilt. 
Ich willige ferner ein, dass der Versicherer und ConceptIF 
meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungs-
daten in Datensammlungen führen und, sofern ein Ver-
mittler beteiligt ist, an diesen weitergibt, soweit dies der 
ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungs-
angelegenheiten dient. Gesundheitsdaten dürfen nur an 
Personen- und Rückversicherer übermittelt werden. An 
Vermittler dürfen Gesundheitsdaten nur weitergegeben 
werden, soweit es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist.
Ich willige jederzeit widerruflich ein, dass der Versicherer 
und ConceptIF bzw. deren Vermittler die allgemeinen 
Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten für die Beratung 
und Betreuung nutzen dürfen.

Einwilligungsklausel zur Bonitätsabfrage
Ich willige ein, dass der Versicherer und ConceptIF zum 
Zwecke des Vertragsabschlusses und bei Bedarf im Ver-

lauf der aktiven Geschäftsbeziehungen zu Zwecken der 
Vertragsverwaltung und -abwicklung Informationen zu 
meinem Zahlungsverhalten und Bonitätsinformationen 
auf Basis mathematischer-statistischer Verfahren unter 
Verwendung von Anschriftendaten von verschiedenen An-
bietern für Bonitätsauskünfte bezieht und nutzt. 
Ergänzend beziehen der Versicherer und ConceptIF Daten 
zum bisherigen Zahlungsverhalten z.B. über die mexxon 
GmbH, Kaiser-Friedrich-Promenade 77, 61348 Bad Homburg 
und übermitteln zu diesem Zweck Ihre persönlichen Daten. 
Die mexxon GmbH erhebt Daten zum bisherigen Zah-
lungsverhalten nicht selbst, sondern bezieht diese wiede-
rum von Auskunfteien. So stellen zu diesem Zwecke die 
Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG (Post-
fach 500 166, 22701 Hamburg), die SCHUFA Holding AG 
(Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden), die infoscore Con-
sumer Data GmbH (Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden), 
die Creditreform Boniversum GmbH (Hellersbergstraße 11, 
41460 Neuss) die in ihrer Datenbank zu meiner Person 
gespeicherten Adress- und Bonitätsdaten der mexxon 
GmbH zur Verfügung, sofern der Versicherer und Con-
ceptIF ihr berechtigtes Interesse glaubhaft dargelegt ha-
ben. Zum Zweck der Entscheidung über die Begründung, 
Durchführung oder Beendigung eines Vertragsverhält-
nisses erheben oder verwenden die Auskunfteien Wahr-
scheinlichkeitswerte, in deren Berechnung unter anderem 
Anschriftendaten einfließen, und stellen diese der mexxon 
GmbH zur Verwendung für den vorstehend dargestellten 
Zweck zur Verfügung. Die übermittelten Daten werden 
vom Versicherer und ConceptIF nur für den Zweck genutzt 
und verarbeitet, zu dessen Erfüllung sie übermittelt wur-
den. Eine Nutzung oder Verarbeitung für andere Zwecke 
ist nur unter den Voraussetzungen des BDSG § 28 zuläs-
sig. Alle Daten unterliegen dem strengen Datenschutz.
Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden. Außerdem besteht ein Auskunftsrecht 
beim Versicherer und ConceptIF zu den gespeicherten Da-
ten, deren Herkunft, Empfänger und Zweck der Speicherung.
Diese Einwilligung gilt unabhängig vom Zustandekommen 
des Vertrages sowie für entsprechende Prüfungen bei ander-
weitig beantragten Versicherungsverträgen und bei künftigen 
Anträgen.

Originalunterlagen:
Der Versicherer und ConceptIF PRO & BIZ archivieren die 
eingereichten Unterlagen elektronisch und können deshalb 
die Originalbelege 12 Wochen nach Einsendung unter Be-
achtung der datenschutz-rechtlichen Bestimmungen ver-
nichten.
Zur Vorlage beim Finanzamt kann eine Bestätigung erteilt 
werden, die die Übereinstimmung des gespeicherten Doku-
mentes mit dem vorgelegten Original erklärt.



  Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung

(AHB CIF4ALL 2021)
Stand: Juni 2021

Umfang des Versicherungsschutzes
1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall
2 Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen
3 Versichertes Risiko
4 Vorsorgeversicherung
5 Leistungen der Versicherung
6 Begrenzung der Leistungen

7 Ausschlüsse

 

Beginn des Versicherungsschutzes / Beitragszahlung
8 Beginn des Versicherungsschutzes
9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster oder einmaliger Beitrag
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Umfang des Versicherungsschutzes

1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall

1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicher-
ten Risikos für den Fall, dass der Versicherungsnehmer 
wegen eines während der Wirksamkeit der Versicherung 
eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungsfall), das 
einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Ver-
mögensschaden zur Folge hatte, aufgrund gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen	 privatrechtlichen	 Inhalts	 von	
einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen 
wird.
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schä-
digung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeit-
punkt der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis 
geführt hat, kommt es nicht an.
1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch 
wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt,

(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus 
Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadens-
ersatz statt der Leistung; 
(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die 
Nacherfüllung durchführen zu können;
(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegen-
standes oder wegen des Ausbleibens des mit der Ver-
tragsleistung geschuldeten Erfolges;
(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen 
auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung; 
(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzöge-
rung der Leistung;
(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender 
Ersatzleistungen. 

1.3 Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestim-
mungen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange 
dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren 
Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Em-
bargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik 
Deutschland entgegenstehen. 
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktio-
nen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von 
Amerika in Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit 
dem nicht europäische oder deutsche Rechtsvorschriften 
entgegenstehen. 

2. Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen 

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Ver-
einbarung	erweitert	werden	auf	die	gesetzliche	Haftpflicht	
privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen 
2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch 
durch Sachschäden entstanden sind; 
2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf 
finden	dann	die	Bestimmungen	über	Sachschäden	Anwen-
dung. 

3. Versichertes Risiko 

3.1 Der	Versicherungsschutz	umfasst	die	gesetzliche	Haftpflicht	
(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nach-
trägen angegebenen Risiken des Versicherungsneh-
mers, 
(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versi-
cherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen 
Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder 
Gebrauch	 von	 versicherungspflichtigen	Kraft-,	 Luft-	 oder	
Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Ver-
sicherungs-	oder	Deckungsvorsorgepflicht	unterliegen,	
(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach 
Abschluss der Versicherung neu entstehen (Vorsorge-
versicherung)	und	die	in	Ziff.	4	näher	geregelt	sind.	

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhö-
hungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehen-
der oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der Versicherer 
kann den Vertrag jedoch unter den Voraussetzungen von 
Ziff.	21	kündigen.	

4. Vorsorgeversicherungen

4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages 
neu entstehen, sind im Rahmen des bestehenden Vertra-
ges sofort versichert. 

(1)	 Der	Versicherungsnehmer	ist	verpflichtet,	nach	Auf-
forderung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb 
eines	Monats	anzuzeigen.	Die	Aufforderung	kann	auch	
mit der Beitragsrechnung erfolgen.
Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige 
Anzeige, entfällt der Versicherungsschutz für das neue 
Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko 
angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu 
beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der 
Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen 
ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.
(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko 
einen angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine 
Einigung über die Höhe des Beitrags innerhalb einer 
Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht 
zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das neue 
Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.

4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ih-
rer	 Entstehung	 bis	 zur	 Einigung	 im	 Sinne	 von	 Ziff.	 4.1	 (2)	
auf den Betrag von 1.000.000,- € für Personenschäden 
und 300.000,- € für Sachschäden und – soweit vereinbart 
–150.000,- € für Vermögensschäden begrenzt, sofern nicht 
im Versicherungsschein geringere Versicherungssummen 
festgesetzt sind.
4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Ri-
siken

(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines 
Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahr-

AH
B-

CI
F4

AL
L-

20
21

  _0
6.

20
21

/0
1



AH
B 

CI
F4

AL
L 

10
20

23
/1

Allgemeine	Versicherungsbedingungen	für	die	Haftpflichtversicherung 3/11

zeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versiche-
rungspflicht	unterliegen;
(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von 
Bahnen;
(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorge-
pflicht	unterliegen;
(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb 
im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu 
versichern sind.

5. Leistungen der Versicherung

5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haft-
pflichtfrage,	die	Abwehr	unberechtigter	Schadensersatzan-
sprüche und die Freistellung des Versicherungsnehmers 
von	berechtigten	Schadensersatzverpflichtungen.
Berechtigt	sind	Schadensersatzverpflichtungen	dann,	wenn	
der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräf-
tigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Ent-
schädigung	 verpflichtet	 ist	 und	 der	 Versicherer	 hierdurch	
gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom 
Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers 
abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den Ver-
sicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis 
oder Vergleich bestanden hätte.
Ist	die	Schadensersatzverpflichtung	des	Versicherungsneh-
mers mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, 
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei 
Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.
5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwick-
lung des Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprü-
che zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des 
Versicherungsnehmers abzugeben.
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit 
über Schadensersatzansprüche gegen den Versicherungs-
nehmer, ist der Versicherer zur Prozessführung bevollmäch-
tigt. Er führt den Rechtsstreit im Namen des Versicherungs-
nehmers auf seine Kosten.
5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenser-
eignisses, das einen unter den Versicherungsschutz fallen-
den	Haftpflichtanspruch	zur	Folge	haben	kann,	die	Bestel-
lung eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer von 
dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der 
Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm 
besonders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.
5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversi-
cherter das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu 
zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur Aus-
übung dieses Rechts bevollmächtigt.

6. Begrenzung der Leistungen
 
6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei je-
dem Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungs-

summen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Ver-
sicherungsschutz	 auf	 mehrere	 entschädigungspflichtige	
Personen erstreckt.
6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die 
Entschädigungsleistungen des Versicherers für alle Versi-
cherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das zweifache 
der vereinbarten Versicherungssummen begrenzt.
6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung 
eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungs-
fall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle 
eingetreten ist, wenn diese
– auf derselben Ursache,
– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere  sach-

lichem und zeitlichem, Zusammenhang oder
– auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln
beruhen.
6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versiche-
rungsnehmer bei jedem Versicherungsfall mit einem im 
Versicherungsschein festgelegten Betrag an der Schadens-
ersatzleistung (Selbstbehalt). Soweit nicht etwas anderes 
vereinbart wurde, ist der Versicherer auch in diesen Fällen 
zur Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche ver-
pflichtet.
6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden 
nicht auf die Versicherungssummen angerechnet.
6.6	Übersteigen	die	begründeten	Haftpflichtansprüche	aus	
einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der 
Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der Versiche-
rungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.
6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten 
Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert 
der Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug 
etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall 
noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, 
so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versi-
cherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert 
der Rente vom Versicherer erstattet.
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechen-
de Vorschrift der Verordnung über den Versicherungsschutz 
in	 der	 Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung	 in	 der	 jeweils	
gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versi-
cherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen 
muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungs-
summe oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verblei-
bende Restversicherungssumme übersteigt, werden die 
sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Ver-
sicherungssumme abgesetzt.
6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines 
Haftpflichtanspruchs	durch	Anerkenntnis,	Befriedigung	oder	
Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers schei-
tert, hat der Versicherer für den von der Weigerung an ent-
stehenden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen 
und Kosten nicht aufzukommen.
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7. Ausschlüsse

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind von der Ver-
sicherung ausgeschlossen:
7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Scha-
den vorsätzlich herbeigeführt haben.
7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Scha-
den dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von de-
ren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit
 – Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 

– Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.
7.3	Haftpflichtansprüche,	 soweit	 sie	 auf	 Grund	 Vertrags	
oder	Zusagen	über	den	Umfang	der	gesetzlichen	Haftflicht	
des Versicherungsnehmers hinausgehen.
7.4 	Haftpflichtansprüche

(1)	 des	Versicherungsnehmers	selbst	oder	der	in	Ziff.	7.5	
benannten Personen gegen die Mitversicherten,
(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern dessel-
ben Versicherungsvertrages,
(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Ver-
sicherungsvertrages.

7.5	Haftpflichtansprüche	gegen	den	Versicherungsnehmer
(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im Ver-
sicherungsvertrag mitversicherten Personen gehören;
Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sin-
ne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleich-
barer Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, 
Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwieger-
eltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern 
und	Enkel,	Geschwister	 sowie	Pflegeeltern	und	 -kinder	
(Personen, die durch ein familienähnliches, auf längere 
Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder mit-
einander verbunden sind).
(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, 
wenn der Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, 
beschränkt geschäftsfähige oder betreute Person ist;
(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Ver-
sicherungsnehmer eine juristische Person des privaten 
oder	 öffentlichen	 Rechts	 oder	 ein	 nicht	 rechtsfähiger	
Verein ist;
(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Ge-
sellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine Of-
fene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;
(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsneh-
mer eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist;
(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzver-
waltern;
zu Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5:
Die	Ausschlüsse	unter	Ziff.	7.4	und	Ziff.	7.5	(2)	bis	(6)	er-
strecken	sich	auch	auf	Haftpflichtansprüche	von	Ange-
hörigen der dort genannten Personen, die mit diesen in 

häuslicher Gemeinschaft leben.
7.6	Haftpflichtansprüche	 wegen	 Schäden	 an	 fremden	 Sa-
chen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, 
wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, ge-
least, gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht er-
langt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwah-
rungsvertrages sind.
7.7 Haftpflichtansprüche	 wegen	 Schäden	 an	 fremden	 Sa-
chen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, 
wenn

(1) die	Schäden	durch	eine	gewerbliche	oder	berufliche	
Tätigkeit des Versicherungsnehmer an diesen Sachen 
(Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.) 
entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser 
Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von 
ihnen	unmittelbar	von	der	Tätigkeit	betroffen	waren;
(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Ver-
sicherungsnehmer diese Sachen zur Durchführung sei-
ner	gewerblichen	oder	beruflichen	Tätigkeiten	(als	Werk-
zeug,	Hilfsmittel,	Materialablagefläche	und	dgl.)	benutzt	
hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss 
nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen un-
mittelbar	von	der	Benutzung	betroffen	waren;
(3)	 die	Schäden	durch	eine	gewerbliche	oder	berufliche	
Tätigkeit des Versicherungsnehmer entstanden sind und 
sich diese Sachen oder - sofern es sich um unbeweg-
liche Sachen handelt - deren Teile im unmittelbaren Ein-
wirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben; dieser 
Ausschluss gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
beweist,	dass	er	zum	Zeitpunkt	der	Tätigkeit	offensicht-
lich notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung 
von	Schäden	getroffen	hatte.
zu Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7:
Sind	 die	 Voraussetzungen	 der	 Ausschlüsse	 in	 Ziff.	 7.6	
und	Ziff.	7.7	 in	der	Person	von	Angestellten,	Arbeitern,	
Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauftragten des 
Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls 
der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den Ver-
sicherungsnehmer als auch für die durch den Versiche-
rungsvertrag etwa mitversicherten Personen.

7.8	Haftpflichtansprüche	wegen	Schäden	an	vom	Versiche-
rungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbei-
ten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstel-
lung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch 
dann, wenn die Schadenursache in einem mangelhaften Ein-
zelteil der Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt 
und zur Beschädigung oder Vernichtung der Sache oder 
Leistung führt.
Dieser	Ausschluss	findet	auch	dann	Anwendung,	wenn	Drit-
te im Auftrag oder für Rechnung des Versicherungsnehmers 
die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten 
oder sonstigen Leistungen übernommen haben.
7.9	Haftpflichtansprüche	 aus	 im	 Ausland	 vorkommenden	
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Schadenereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch 
VII sind jedoch mitversichert.
7.10 (a) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer 
wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz oder 
anderen auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) 
basierenden nationalen Umsetzungsgesetzen geltend ge-
macht werden. Dies gilt auch dann, wenn der Versicherungs-
nehmer	von	einem	Dritten	aufgrund	gesetzlicher	Haftpflicht-
bestimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der 
durch solche Umweltschäden entstandenen Kosten in An-
spruch genommen wird.
Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche 
erhalten, die auch ohne Bestehen des Umweltschadensge-
setzes oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) basierender nationaler Umsetzungsgesetze 
bereits	aufgrund	gesetzlicher	Haftpflichtbestimmungen	pri-
vatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer gel-
tend gemacht werden könnten.
Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung 
privater	Haftpflichtrisiken.
(b)	Haftpflichtansprüche	wegen	Schäden	durch	Umweltein-
wirkung.
Dieser Ausschluss gilt nicht

(1)	im	Rahmen	der	Versicherung	privater	Haftpflichtrisi-
ken  oder
(2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer 
hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), 
durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausfüh-
rung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten ent-
stehen	(Produkthaftpflicht).
Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden 
durch Umwelteinwirkung, die aus der Planung, Herstel-
lung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung 
oder Wartung von
–	Anlagen,	die	bestimmt	sind,	gewässerschädliche	Stoffe	
herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu 
befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);
– Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungs-
gesetz (UmweltHG-Anlagen);
– Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Be-
stimmungen	 einer	 Genehmigungs-	 oder	 Anzeigepflicht	
unterliegen;
– Abwasseranlagen

oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen be-
stimmt sind.
7.11	Haftpflichtansprüche	wegen	Schäden,	die	 auf	Asbest,	
asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen 
sind.
7.12	Haftpflichtansprüche	wegen	Schäden,	die	 in	unmittel-
barem oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit ener-
giereichen ionisierenden Strahlen (z.B. Strahlen von radio-
aktiven	Stoffen	oder	Röntgenstrahlen).
7.13	Haftpflichtansprüche	wegen	Schäden,	die	zurückzufüh-
ren sind auf

(1) gentechnische Arbeiten,
(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),
(3) Erzeugnisse, die
– Bestandteile aus GVO enthalten, 
– aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

7.14	Haftpflichtansprüche	aus	Sachschäden,	welche	entste-
hen durch

(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer 
handelt,
(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,
(3)	Überschwemmungen	stehender	oder	fließender	Ge-
wässer.

7.15	 Haftpflichtansprüche	 wegen	 Schäden	 aus	 dem	 Aus-
tausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektroni-
scher Daten, soweit es sich handelt um Schäden aus

(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder 
Veränderung von Daten,
(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,
(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaus-
tausch,
(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

7.16	Haftpflichtansprüche	wegen	Schäden	aus	Persönlich-
keits- oder Namensrechtsverletzungen.
7.17	Haftpflichtansprüche	wegen	Schäden	aus	Anfeindung,	
Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen 
Diskriminierungen.
7.18	Haftpflichtansprüche	wegen	Personenschäden,	die	aus	
der Übertragung einer Krankheit des Versicherungsneh-
mers resultieren. Das Gleiche gilt für Sachschäden, die durch 
Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von 
ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. In 
beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Ver-
sicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig gehandelt hat.

Beginn des Versicherungsschutzes /Beitragszahlung

8. Beginn des Versicherungsschutzes, Beitrag und  
Versicherungssteuer

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungs-
nehmer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im 
Sinne	von	Ziff.	9.1	zahlt.
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungs-
steuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Ge-
setz bestimmten Höhe zu entrichten hat.

9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster 
oder einmaliger Beitrag

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach 
Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungs-
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scheins fällig. Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten 
vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des 
ersten Jahresbeitrags.

10.  Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folge-
beitrag

10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes be-
stimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeit-
raums fällig. 
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versi-
cherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen 
Zeitpunkt erfolgt.
10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät 
der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei 
denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat.
Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Ver-
zug entstandenen Schadens zu verlangen. 
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten 
in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens 
zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirk-
sam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zin-
sen	und	Kosten	im	Einzelnen	beziffert	und	die	Rechtsfolgen	
angibt,	die	nach	den	Ziff.	10.3	und	10.4	mit	dem	Fristablauf	
verbunden sind.
10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem 
Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn 
er	mit	der	Zahlungsaufforderung	nach	Ziff.	10.2	Abs.	3	dar-
auf hingewiesen wurde.
10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versi-
cherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, 
wenn	er	den	Versicherungsnehmer	mit	der	Zahlungsauffor-
derung	nach	Ziff.	10.2	Abs.	3	darauf	hingewiesen	hat.
Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungs-
nehmer danach innerhalb eines Monats den angemahnten 
Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die 
zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung ein-
getreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 
Die	Leistungsfreiheit	des	Versicherers	nach	Ziff.	10.3.	bleibt	
unberührt.

11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschrifter-
mächtigung

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, 
gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fällig-
keitstag eingezogen werden kann und der Versicherungs-
nehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht.
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versiche-
rungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, 
ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unver-

züglich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsauf-
forderung des Versicherers erfolgt.
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der 
Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerru-
fen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen 
Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen 
werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung 
außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Ver-
sicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags erst 
verpflichtet,	 wenn	 er	 vom	 Versicherer	 hierzu	 in	 Textform	
aufgefordert worden ist.

12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind 
die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versi-
cherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist.
Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Bei-
tragszahlung verlangen.

13. Beitragsregulierung

13.1	 Der	 Versicherungsnehmer	 hat	 nach	 Aufforderung	
mitzuteilen, ob und welche Änderungen des versicherten 
Risikos gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind. 
Diese	Aufforderung	kann	auch	durch	einen	Hinweis	auf	der	
Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb 
eines	Monats	 nach	 Zugang	 der	 Aufforderung	 zu	machen	
und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei un-
richtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann 
dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in 
dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes 
verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein 
Verschulden	trifft.
13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungs-
nehmers oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab 
dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt (Beitragsregulie-
rung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem 
Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der 
vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht 
unterschritten	 werden.	 Alle	 entsprechend	 Ziff.	 15.1	 nach	
dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen 
und Ermäßigungen des Mindestbeitrags werden berück-
sichtigt.
13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige 
Mitteilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für den 
die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe 
des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten 
Beitrages verlangen. Werden die Angaben nachträglich ge-
macht,	findet	eine	Beitragsregulierung	statt.	Ein	vom	Versi-
cherungsnehmer zu viel gezahlter Beitrag wird nur zurücker-
stattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach 
Zugang der Mitteilung des erhöhten Beitrages erfolgten.
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13.4 Die	vorstehenden	Bestimmungen	finden	auch	Anwen-
dung auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für 
mehrere Jahre.

14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versiche-
rer, soweit durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, 
nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum 
entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat.

15. Beitragsangleichung

15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsan-
gleichung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Um-
satzsumme	berechnet	werden,	findet	keine	Beitragsanglei-
chung statt. Mindestbeiträge unterliegen unabhängig von 
der Art der Beitragsberechnung der Beitragsangleichung.
15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit 
Wirkung für die Beiträge der ab dem 1. Juli beginnenden 
Versicherungsjahre, um welchen Prozentsatz sich im ver-
gangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schaden-
zahlungen	 aller	 zum	 Betrieb	 der	 Allgemeinen	Haftpflicht-
versicherung zugelassenen Versicherer gegenüber dem 
vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den 
ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nächst niedri-
gere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzah-
lungen gelten dabei auch die speziell durch den einzelnen 
Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung von 
Grund und Höhe der Versicherungsleistungen. Durch-
schnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die 
Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen 
geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu an-
gemeldeten Schadenfälle.
15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, 
im	Falle	einer	Verminderung	verpflichtet,	die	Folgebeiträge	
um	den	sich	aus	Ziff.	15.2	ergebenden	Prozentsatz	zu	ver-
ändern (Beitragsangleichung). Der veränderte Folgebeitrag 
wird dem Versicherungsnehmer mit der Beitragsrechnung 
bekannt gegeben.
Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Ver-
sicherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen 
geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der 
Treuhänder	jeweils	für	diese	Jahre	nach	Ziff.	15.2	ermittelt	
hat, so darf der Versicherer die Folgebeiträge nur um den 
Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner 
Schadenzahlungen nach seinen unternehmenseigenen 
Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung 
darf diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem vor-
stehenden Absatz ergeben würde.
15.4	Liegt	die	Veränderung	nach	Ziff.	15.2	oder	15.3	unter	
5 Prozent, entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Verän-
derung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksich-
tigen.

Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung

16. Dauer und Ende des Vertrages

16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angege-
bene Zeit abgeschlossen.
16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr 
verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht 
dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ab-
lauf der jeweiligen Vertragsdauer eine Kündigung zugegan-
gen ist.
16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr en-
det der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum 
vorgesehenen Zeitpunkt.
16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann 
der Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des drit-
ten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen; die 
Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate 
vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres zugegangen sein.

17. Wegfall des versicherten Risikos

Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft weg-
fallen, so erlischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. 
Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben 
können, wenn die Versicherung dieser Risiken nur bis zu 
dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er vom Weg-
fall Kenntnis erlangt.

18. Kündigung nach Beitragsangleichung

Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung 
gemäß	Ziff.	15.3,	ohne	dass	sich	der	Umfang	des	Versiche-
rungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den 
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frü-
hestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Bei-
tragserhöhung wirksam werden sollte.
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mit-
teilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung 
muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat 
vor dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen.
Eine Erhöhung der Versicherungssteuer begründet kein 
Kündigungsrecht.

19. Kündigung nach Versicherungsfall

19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn
• vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet 

wurde oder
• dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter 
den	 Versicherungsschutz	 fallenden	 Haftpflichtanspruch	
gerichtlich zugestellt wird.

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform 
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spätestens einen Monat nach der Schadensersatzzahlung 
oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.
19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündi-
gung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. 
Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass 
die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens 
jedoch zum Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres, 
wirksam wird. Eine Kündigung des Versicherers wird einen 
Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer 
wirksam.

20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unter-
nehmen

20.1	Wird	 ein	 Unternehmen,	 für	 das	 eine	Haftpflichtversi-
cherung besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser an 
Stelle des Versicherungsnehmers in die während der Dauer 
seines Eigentums sich aus dem Versicherungsverhältnis er-
gebenden	Rechte	und	Pflichten	ein.
Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nieß-
brauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhält-
nisses von einem Dritten übernommen wird.
20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle
– durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer 

Frist von einem Monat,
– durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofor-

tiger Wirkung oder zu jedem späterem Zeitpunkt, spätes-
tens jedoch zum Ablauf des jeweiligen Versicherungsjah-
res in Schriftform gekündigt werden.

20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn
– der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem 

Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom Übergang auf 
den Dritten Kenntnis erlangt;

– der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Über-
gang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf 
eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in 
dem der Dritte von der Versicherung Kenntnis erlangt.

20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer 
laufenden Versicherungsperiode und wird das Versiche-
rungsverhältnis nicht gekündigt, haften der bisherige Versi-
cherungsnehmer und der Dritte für den Versicherungsbei-
trag dieser Periode als Gesamtschuldner.
20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versiche-
rer durch den bisherigen Versicherungsnehmer oder den 
Dritten unverzüglich anzuzeigen. Bei einer schuldhaften 
Verletzung	 der	 Anzeigepflicht	 besteht	 kein	 Versicherungs-
schutz, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat 
nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versi-
cherer hätte zugehen müssen, und der Versicherer den mit 
dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber 
nicht geschlossen hätte.
Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle 
Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem 
Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der Veräu-

ßerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der Versicherer 
in diesem Monat von seinem Kündigungsrecht keinen Ge-
brauch gemacht hat.
Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeige-
pflicht	nicht	weg,	wenn	dem	Versicherer	die	Veräußerung	in	
dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige hätte 
zugehen müssen.

21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Ände-
rung oder Erlass von Rechtsvorschriften

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung 
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der 
Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das 
Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Mo-
nats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der 
Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

22. Mehrfachversicherung

22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in 
mehreren Versicherungsverträgen versichert ist.
22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen 
ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann 
er die Aufhebung des später geschlossenen Vertrages ver-
langen.
22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versi-
cherungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend 
macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis 
erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, 
zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Ver-
sicherer zugeht.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

23. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versiche-
rungsnehmers

23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über ge-
fahrerhebliche Umstände
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahr-
umstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Text-
form gefragt hat und die für den Entschluss des Versicherers 
erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu 
schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur 
Anzeige	verpflichtet,	als	nach	seiner	Vertragserklärung,	aber	
vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im 
Sinne des Satzes 1 stellt.
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf 
den	 Entschluss	 des	 Versicherers	 Einfluss	 auszuüben,	 den	
Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzu-
schließen.
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Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen und kennt dieser den gefahrerheb-
lichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so 
behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis gehabt 
oder dies arglistig verschwiegen.
23.2 Rücktritt

(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den ge-
fahrerheblichen Umständen berechtigen den Versiche-
rer, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten.
(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder sein Ver-
treter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben we-
der vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat.
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrläs-
siger	Verletzung	der	Anzeigepflicht	besteht	nicht,	wenn	
der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versiche-
rer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätte.
(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungs-
schutz.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls 
zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der un-
vollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für 
den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststel-
lung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch 
in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, 
wenn	der	Versicherungsnehmer	die	Anzeigepflicht	arg-
listig verletzt hat.
Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der 
bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abge-
laufenen Vertragszeit entspricht.

23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht
Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil 
die	Verletzung	einer	Anzeigepflicht	weder	auf	Vorsatz	noch	
auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in 
Schriftform kündigen.
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Ver-
trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.
Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, 
weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeig-
ten Umstände, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätte, werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des 
Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Ver-
sicherungsnehmer	die	Pflichtverletzung	nicht	 zu	 vertreten,	
werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versi-
cherungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um 
mehr als 10% oder schließt der Versicherer die Gefahrab-
sicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der 

Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos kündigen.
Der	Versicherer	muss	die	ihm	nach	Ziff.	23.2	und	23.3	zuste-
henden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von 
der	Verletzung	der	Anzeigepflicht,	die	das	von	ihm	geltend	
gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die Um-
stände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf 
nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner Er-
klärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht ver-
strichen ist.
Dem	Versicherer	stehen	die	Rechte	nach	den	Ziff.	23.2	und	
23.3 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzei-
gepflichtverletzung	hingewiesen	hat.
Der	Versicherer	kann	sich	auf	die	in	den	Ziff.	23.2	und	23.3	
genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht ange-
zeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige 
kannte.
23.4 Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der An-
fechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrages zu, 
der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung 
abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versiche-
rungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb 
angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die 
Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen 
unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt 
hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.

25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles

25.1 Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine 
Schadensersatzansprüche erhoben worden sind, dem Ver-
sicherer innerhalb einer Woche anzuzeigen. Das Gleiche gilt, 
wenn	 gegen	 den	 Versicherungsnehmer	 Haftpflichtansprü-
che geltend gemacht werden.
25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit 
für die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. 
Weisungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit 
es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem 
Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schaden-
berichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung 
und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach 
Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens 
wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforder-
ten Schriftstücke übersandt werden.
25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staats-
anwaltschaftliches, behördliches oder gerichtliches Ver-
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fahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm 
gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies unverzüglich 
anzuzeigen.
25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von 
Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz muss der Ver-
sicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst 
erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des 
Versicherers bedarf es nicht.
25.5	Wird	gegen	den	Versicherungsnehmer	ein	Haftpflicht-
anspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung 
des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Ver-
sicherer beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers 
einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem 
Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünf-
te erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfü-
gung stellen.

26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit 
aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles 
zu erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb 
eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung 
fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Oblie-
genheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahr-
lässigkeit beruhte.
26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätz-
lich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Ver-
sicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer 
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung 
in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungs-
schutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versi-
cherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungs-
obliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegen-
heit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versiche-
rungsschutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Um-
fang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich 
war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Ob-
liegenheit arglistig verletzt hat.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, 
ob	der	Versicherer	ein	ihm	nach	Ziff.	26.1	zustehendes	Kün-
digungsrecht ausübt.

Weitere Bestimmungen

27. Mitversicherte Person

27.1	 Erstreckt	 sich	 die	 Versicherung	 auch	 auf	 Haftpflicht-
ansprüche gegen andere Personen als den Versicherungs-
nehmer selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen 
auf die Mitversicherten entsprechend anzuwenden. Die Be-
stimmungen	über	die	Vorsorgeversicherung	(Ziff.	4.)	gelten	
nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines Mitver-
sicherten entsteht.
27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsver-
trag steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er 
ist neben den Mitversicherten für die Erfüllung der Obliegen-
heiten verantwortlich.

28. Abtretungsverbot

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Fest-
stellung ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetre-
ten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschä-
digten Dritten ist zulässig.

29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung

29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Er-
klärungen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers 
oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nach-
trägen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet 
werden.
29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner 
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine 
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber 
abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Brie-
fes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Er-
klärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als 
zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Na-
mensänderung des Versicherungsnehmers.
29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für 
seinen	Gewerbebetrieb	abgeschlossen,	finden	bei	einer	Ver-
legung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen 
der	Ziff.	29.2	entsprechende	Anwendung.

30. Verjährung

30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag ver-
jähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich 
nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Ge-
setzbuches.
30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei 
dem Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung von 
der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die 
Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in Text-
form zugeht.
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31. Zuständiges Gericht

31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versi-
cherungsvertrag zuständigen Niederlassung.
Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist 
auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der 
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat.
31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, 
müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn 
bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz 
oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhn-
lichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsneh-
mer eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige 
Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des 
Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versiche-
rungsnehmer	eine	Offene	Handelsgesellschaft,	Kommandit-
gesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine ein-
getragene Partnerschaftsgesellschaft ist.
31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt  
im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt 
sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Ver-
sicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach 
dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versiche-
rungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

32. Maklervollmacht

Der den Beantragungsprozess und den Versicherungsver-
trag betreuende Makler ist bevollmächtigt, Anzeigen und 
Willenserklärungen des Versicherungsnehmers entgegen-

zunehmen und weiterzuleiten.
Er	ist	durch	den	Maklervertrag	verpflichtet,	diese	unverzüg-
lich an den Versicherer weiterzuleiten.

33. Vollmacht des Versicherungsvertreters

33.1 Erklärungen des Versicherungsnehmers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegen-
zunehmen, die den Abschluss bzw. den Widerruf eines 
Versicherungsvertrages, ein bestehendes Versicherungs-
verhältnis einschließlich dessen Beendigung sowie Anzeige- 
und	Informationspflichten	vor	Abschluss	des	Vertrages	und	
während	des	Versicherungsverhältnisses	betreffen.
33.2 Erklärungen des Versicherers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, dem 
Versicherungsnehmer ausgefertigte Versicherungsscheine 
oder deren Nachträge zu übermitteln.

34. Wechsel des Versicherers
  
Der Assekuradeur ist berechtigt, jederzeit, ohne Zustimmung 
des Versicherungsnehmers zur nächsten Hauptfälligkeit des 
Versicherungsvertrages, den Versicherer zu wechseln. Dies 
ist jedoch nur bei gleich bleibendem Versicherungsschutz 
und bei gleich bleibender Prämie/ gleich bleibendem Prä-
miensatz möglich. Der Wechsel des Risikoträgers begrün-
det kein Recht auf außerordentliche Kündigung und ist dem 
Versicherungsnehmer spätestens innerhalb von 4 Wochen 
nach erfolgtem Wechsel mitzuteilen.

35. Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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(BB BHH CIF4ALL classic 2021) 
Stand: 01.06.2021

Besondere Bedingungen für die Bauherrenhaftpflichtversicherung

1. Deckungsumfang
1.1 Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Bedingungen
für die Haftpflichtversicherung (AHB CIF4ALL 2021) und der
nachstehenden Besondere Bedingungen die gesetzliche
Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Bauherr für das
im Versicherungsvertrag benannte Bauvorhaben. Bauherr ist,
wer auf seinem Grundstück Bau-, Umbau-, Instandsetzungs- 
oder Renovierungsarbeiten ausführen lässt, deren Planung,
Leitung und Ausführung an einen Architekten und/oder
selbstständige Handwerker vergeben wurden und wer nicht
selbst Leute für die Ausführung dieser Arbeiten stellt.
1.2 Versicherungsschutz besteht im bedingungsgemäßen
Umfang auch beim Bauen in Eigenleistung, sofern hierfür
Mitversicherung beantragt wurde und die Ausführung des
Baus nach behördlich genehmigten Bauplänen erfolgt.
Voraussetzung für die Wirksamkeit dieses Versicherungs-
schutzes ist, dass auch die Bauarbeiten in Eigenleistung
unter der regelmäßigen Kontrolle fachlich geeigneter Perso-
nen (z. B. Architekten, selbstständigen Handwerksmeistern
aus dem Baufach) stehen.
Die persönliche gesetzliche Haftpflicht der im Rahmen der
Bauarbeiten in Eigenleistung tätig werdenden Personen
ist mitversichert, soweit sie nicht selbst Berechtigte eines
Haftpflichtversicherungsvertrages sind. Ausgenommen
sind Schadenfälle, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und
Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers
gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das Gleiche gilt
für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen
Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes
Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden. Re-
gressansprüche der Sozialversicherungsträger sind jedoch
mitversichert.
1.3 Bei Neubauten ist die gesetzliche Eigenschaft des Ver-
sicherungsnehmers als Eigentümer, Pächter usw. des zu
bebauenden Grundstücks bis zur Fertigstellung des Baus
mitversichert.
1.4 Eingeschlossen sind abweichend von Ziff. 7.14 (2) und
Ziff. 7.10 (b) AHB CIF4ALL 2021 Haftpflichtansprüche we-
gen Senkungen eines Grundstücks oder Erdrutschungen.
Ausgeschlossen bleiben Sachschäden und alle sich daraus
ergebenden Vermögensschäden am Baugrundstück selbst
und/oder den darauf befindlichen Gebäuden oder Anlagen.
1.5 Eingeschlossen sind abweichend von Ziff. 7.14 (1) AHB
CIF4ALL 2021 Haftpflichtansprüche aus Sachschaden durch
Abwässer. Ausgeschlossen bleiben jedoch Schäden an Ent-
wässerungsleitungen durch Verschmutzungen und Ver-
stopfungen und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden. Ziff. 7.10 (b) AHB CIF4ALL 2021 bleibt unberührt.
1.6 Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle während
der Versicherungsdauer beträgt höchstens das Doppelte
der vereinbarten Versicherungssummen.

1.7 Sofern im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, endet 
die Versicherung mit Beendigung der Bauarbeiten, spätes-
tens aber 2 Jahre nach Versicherungsbeginn.

2. Nicht versichert
2.1 sind Haftpflichtansprüche durch Veränderung der Grund-
wasserverhältnisse.
2.2 ist, was nicht nach dem Antrag ausdrücklich in Versiche-
rung gegeben oder nach dem Versicherungsschein bzw.
den Besondere Bedingungen ausdrücklich mitversichert ist,
insbesondere die Haftpflicht aus Tätigkeiten, die weder dem
versicherten Risiko eigen noch sonst ihm zuzurechnen sind,
insbesondere die Haftpflicht aus jeder Erwerbstätigkeit.
2.3 ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Halters
oder Führers eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs we-
gen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeugs oder
eines Anhängers verursacht werden.
Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die ver-
ursacht werden durch den Gebrauch von
(1) nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehren-

den Kfz und Anhängern ohne Rücksicht auf eine Höchst-
geschwindigkeit;

(2) Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h Höchstge-
schwindigkeit;

(3) Hub und Gabelstapler mit mehr als 6 km/h und nicht
mehr als 20 km/h Höchstgeschwindigkeit;

(4) selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als
20 km/h Höchstgeschwindigkeit.

Hierfür gilt:
Für diese Kfz gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 3.1 (2) und 
Ziff. 4.3 (1) AHB CIF4ALL 2021.
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt:
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer ge-
braucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug 
mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrau-
chen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür 
zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberech-
tigten Fahrer gebraucht wird. Der Fahrer des Fahrzeugs 
darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur 
mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versi-
cherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das 
Fahrzeug nicht von einem Fahrerbenutzt wird, der nicht die 
erforderliche Fahrerlaubnis hat.
2.4 ist die Herstellung, Verarbeitung, Beförderung und Lage-
rung von Sprengstoffen, die Veranstaltung oder das Abbren-
nen von Feuerwerken und die Haftung aus dem bewusst 
gesetz- oder vorschriftswidrigen Umgang mit brennbaren 
oder explosiblen Stoffen.
2.5 sind Sachschäden und Vermögensschäden beim Baum-
fällen oder Einreißen von Gebäudeteilen, aus der Beschädi-
gung von Bauwerken, Leitungen, Masten und dgl. in einem 
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Umkreis, dessen Radius der Höhe des zu fällenden Baumes 
bzw. einzureißenden Gegenstandes entspricht.
2.6 sind auch die unmittelbaren und mittelbaren Folgeschä-
den der in diesen Bedingungen ausgeschlossenen Sach-, 
Personen- und Vermögensschäden.

3. Besondere Bedingungen für die Mitversicherung
von Vermögensschäden
3.1 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzli-
che Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziff.
2.1 AHB CIF4ALL 2021 wegen Versicherungsfällen, die wäh-
rend der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.
3.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden
(1) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auf-

trag oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte
oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sons-
tige Leistungen;

(2) aus planender, beratender, bau- oder montageleiten-
der, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

(3) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an
wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

(4) aus Vermittlungsgeschäften aller Art;
(5) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reisever-

anstaltung;
(6) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-,

Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften,
aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung
sowie aus Untreue oder Unterschlagung;

(7) aus Rationalisierung und Automatisierung;
(8) aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten

und Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbe-
werbsrechts;

(9) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- 
und Kostenanschlägen;

(10) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehe-
malige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand,
Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer
vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Orga-
ne im Zusammenhang stehen;

(11) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder be-
hördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedin-
gungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewuss-
ter Pflichtverletzung;

(12) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B.
von Geld, Wertpapieren und Wertsachen;

(13) aus Schäden durch ständige Emissionen (z. B. Geräu-
sche Gerüche, Erschütterungen).

4. Besondere Bedingungen für die Versicherung der
Haftpflicht aus Gewässerschäden im Rahmen der
Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung –
außer Anlagenrisiko – (Gilt also z.B. nicht für Heizöl-
tanks.)
4.1 Gegenstand der Versicherung
Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögens-

schäden wie Sachschäden behandelt werden, die gesetzli-
che Haftpflicht des Versicherungsnehmers für unmittelbare 
oder mittelbare Folgen von Veränderungen der physikali-
schen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines 
Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässer-
schäden) mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von An-
lagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und 
aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe (Versiche-
rungsschutz hierfür wird ausschließlich durch einen beson-
deren Vertrag gewährt).
4.2 Rettungskosten
(1) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungs-

nehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Min-
derung des Schadens für geboten halten durfte (Ret-
tungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten
werden vom Versicherer insoweit übernommen, als
sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Ver-
sicherungssumme für Sachschäden nicht übersteigen.
Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Rege-
lung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die
Haftpflichtversicherung.

(2) Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- 
und außergerichtliche Gutachterkosten sind auch
insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Ent-
schädigung die Versicherungssumme für Sachschäden
übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von Maß-
nahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur
Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als
Weisung des Versicherers.

4.3 Vorsätzliche Verstöße
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Perso-
nen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die 
den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Ge-
wässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den 
Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnun-
gen oder Verfügungen herbeigeführt haben.
4.4 Gemeingefahren
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schä-
den, die mittelbar oder unmittelbar auf Kriegsereignissen, 
anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, Terror, inneren 
Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in ei-
nem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder 
Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für 
Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Na-
turkräfte ausgewirkt haben.
4.5 Kleingebinde
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Lage-
rung von gewässerschädlichen Stoffen in Kleingebinden bis 
50 l/kg Inhalt soweit das Gesamtfassungsvermögen der vor-
handenen Behälter 250 l/kg nicht übersteigt. Kein Versiche-
rungsschutz auch nicht über Ziff. 3.1 (3) und 4 AHB CIF4ALL 
2021 besteht für Anlagen, die über die Begrenzung des Fas-
sungsvermögens je Einzelgebinde bzw. der Gesamtmenge 
hinausgehen. 
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  Wichtige Hinweise zur Vorvertraglichen Anzeigepflicht 

Information zu § 19 Abs. 5 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) über 
die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht bei den 
Angaben im Versicherungsantrag
Stand: 01.06.2021 

Gemäß § 19 VVG sind Sie bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklä-
rung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen 
Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, wie 
zum Beispiel Angaben zu Ihrer Gesundheit oder zu Vor-
schäden, wahrheitsgemäß und vollständig mitzuteilen. 
Ebenso sind Sie nach Abgabe Ihrer Vertragserklärung, aber 
vor Annahme des Vertrages, verpflichtet, Fragen zu den ge-
fahrerheblichen Umständen wahrheitsgemäß zu beantwor-
ten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie 
nur geringe Bedeutung beimessen. 

Sie gefährden ganz oder teilweise Ihren Versiche-
rungsschutz, wenn Sie unrichtige oder unvollständige 
Angaben machen. In solchen Fällen ist der Versiche-
rer zum Rücktritt und Wegfall des Versicherungs-
schutzes, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung 
berechtigt. 

Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir 
vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachwei-
sen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 
Bei grobfahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben 
wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Er-
klären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfal-
les, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie 
nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene 
Umstand weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Um-
fang der Leistungspflicht ursächlich war. Unsere Leistungs-
pflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig 
verletzt haben. 
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags/der Prä-
mie zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktritts-
erklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

Kündigung 

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vor-
vertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder 

schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag unter Ein-
haltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstän-
de, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätten. 

Vertragsänderung 

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrum-
stände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlan-
gen Vertragsbestandteil. 
Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden 
die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestand-
teil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, wer-
den die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Ver-
sicherungsperiode Vertragsbestandteil. Erhöht sich durch 
die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder 
schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht ange-
zeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Ver-
tragsänderung fristlos kündigen. 
Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hin-
weisen. 

Ausübung unserer Rechte 

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung 
oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats 
schriftlich geltend machen. 
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Ver-
letzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemach-
te Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung 
unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die 
wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir 
nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese 
die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündi-
gung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir 
den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtig-
keit der Anzeige kannten.  
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Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Allianz Versiche-
rungs-AG und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte. Ist der Versicherungsnehmer nicht der Beitrags-
zahler, richten sich die folgenden Informationen auch an den Beitragszahler und die versicherten Personen.    

1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
ConceptIF PRO & BIZ Underwriting  GmbH
Barmbeker Str. 6a
22303 Hamburg
Tel: +49 (0)40 - 69 63 55 - 0
Fax: +49 (0)40 - 69 63 55 - 109
E-Mail: pro@conceptif.de

als Assekuradeur

für die
Allianz Versicherungs-AG
10900 Berlin
Telefon: 0800 - 41 00 115
E-Mail: sachversicherung@allianz.de

als Risikoträger (Versicherer). 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post 
unter der o.g. Adresse mit dem Zusatz – Datenschutzbeauf-
tragter – oder per E-Mail unter: info@dsb-hechelmann.de

2. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenver-
arbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Be-
achtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO),
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutz-
rechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsver-
tragsgesetzes (VVG), sowie aller weiteren maßgeblichen
Gesetze.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen 
wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Ab-
schluss des Vertrages und zur Einschätzung des von uns zu 
übernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag 
zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung 
des Vertragsverhältnisses, z.B. zur Policierung oder Rech-
nungsstellung. Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, 
um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall eingetreten 
und wie hoch der Schaden ist.

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungs-
vertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezoge-
nen Daten nicht möglich.

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen 

Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen Statisti-
ken, z.B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung 
aufsichtsrechtlicher Vorgaben.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezo-
gener Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist 
Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien 
personenbezogener Daten (z.B. Ihre Gesundheitsdaten bei 
Abschluss eines Unfallversicherungsvertrages) erforderlich 
sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i.V.m. 
Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen Daten-
kategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) 
DSGVO i.V.m. § 27 BDSG.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen 
von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). 
Dies kann insbesondere erforderlich sein:

– zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs 
einschließlich Tests

– zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte 
und für andere Produkte von Kooperationspartnern so-
wie für Markt- und Meinungsumfragen,

– zur Risikosteuerung innerhalb des Unternehmens,
– zur Kundenzufriedenheitsbefragung
– zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Pro-

zessen, Dienstleistungen und Produkten.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen 
Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. 
aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrecht-
licher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungs-
pflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in 
diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i.V.m. 
Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben 
nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor 
informieren.

3. Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse
Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse zur Kenntnis bringen,
speichern wir diese und nutzen sie ggf. für die weitere Kom-
munikation zu dem betreffenden Vorgang, sofern Sie dieser
Nutzung nicht widersprechen.
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4. Kategorien von Empfängern der personenbezoge-
nen Daten
Rückversicherung:
Von uns für den Versicherer übernommene Risiken versi-
chern wir bei speziellen Versicherungsunternehmen (Rück-
versicherer) über einen Rückversicherungsmakler. Dafür 
kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schaden-
daten an einen Rückversicherer zu übermitteln, damit die-
ser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versiche-
rungsfall machen kann. Der jeweilige Rückversicherer erhält 
keine personenbezogenen Daten.

Vermittler:
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von 
einem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermitt-
ler die zum Abschluss und zur Durchführung des Vertrages 
benötigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch 
übermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie be-
treuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu 
Ihrer Betreuung und Beratung in ihren Versicherungs- und 
Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen.

Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und 
gesetzlichen Pflichten zum Teil unterschiedlicher Dienst-
leister.

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer 
und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Ge-
schäftsbeziehungen bestehen, können Sie der Übersicht im 
Anhang sowie in der jeweils aktuellen Version auf unserer 
Internetseite unter www.conceptif.de unter der Rubrik Da-
tenschutz entnehmen.

5. Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für 
die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. 
Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten 
für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen 
unser Unternehmen geltend gemacht werden können (ge-
setzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jah-
ren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, 
soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind.
Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten er-
geben sich, unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, 
der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Spei-
cherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre.

6. Betroffenenrechte
Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ih-
rer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus 
können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichti-
gung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen.
Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Ver-

arbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der 
von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.

Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung 
zu widersprechen.

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter 
Interessen, können Sie dieser Verarbeitung widerspre-
chen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe 
ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.

Beschwerderecht
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an 
den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder Daten-
schutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige 
Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit: Thomas Fuchs, Ludwig-Erhard-Str. 22, 7. OG,
20459 Hamburg

7. Hinweis-Informationssystem der Versicherungs-
wirtschaft
Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informa-
tionssystem (HIS) der informa HIS GmbH zur Unterstützung 
der Risikobeurteilung im Antragsfall, zu Sachverhaltsaufklä-
rung bei der Leistungsprüfung sowie bei der Bekämpfung 
von Versicherungsmissbrauch. Dafür ist ein Austausch be-
stimmter personenbezogener Daten mit dem HIS erforder-
lich. Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte den 
beigefügten Informationen zum HIS.

8. Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer
Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages 
(z. B. zur Mitnahme eines Schadensfreiheitsrabattes) bzw. 
Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen 
und bei Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür erfor-
derlichen Umfang ein Austausch von personenbezogenen 
Daten mit dem von Ihnen im Antrag benannten früheren 
Versicherer erfolgen.

9. Bonitätsauskünfte
Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen not-
wendig ist, fragen wir z.B. bei der Schufa oder Creditreform 
Informationen zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungs-
verhaltens ab. Weitere Hinweise können Sie der Dienstleis-
terliste im Anhang sowie in der jeweils aktuellen Version auf 
unserer Internetseite entnehmen.
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10. Datenübermittlung in ein Drittland
Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außer-
halb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, 
erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die 
EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau be-
stätigt wurde oder andere angemessene Datenschutzgaran-
tien (z.B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutz-
vorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden 
sind. Detaillierte Information dazu sowie über das Daten-
schutzniveau bei unseren Dienstleistern in Drittländern fin-
den Sie ggf. auf unserer Dienstleisterliste. 

11. Automatisierte Einzelfallentscheidungen
Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei 
Antragstellung befragen, entscheiden wir vollautomatisiert 
etwa über das Zustandekommen oder die Kündigung des 
Vertrages, mögliche Risikoausschlüsse oder über die Höhe 
der von Ihnen zu zahlenden Versicherungsprämie.

Aufgrund Ihrer Angaben zum Versicherungsfall, der zu 
Ihrem Vertrag gespeicherten Daten [sowie ggf. von Dritten 
hierzu erhaltenen Informationen] entscheiden wir vollauto-
matisiert über unsere Leistungspflicht. Die vollautomatisier-
ten Entscheidungen beruhen auf vom Unternehmen vorher 
festgelegten Regeln zur Gewichtung der Informationen:

Wir können automatisierte Entscheidungsprozesse in der 
Kompositversicherung einsetzen. Je nach Vertragsdauer 
und Schadenhäufigkeit erfolgt eine automatisierte Vertrags-
kündigung, die mit einem Angebot zur Vertragsfortführung 
mit Vereinbarung eines Selbstbehaltes oder eines Risikoaus-
schlusses (bspw. für Leitungswasserschäden) verbunden 
sein kann. In diesen Fällen haben Sie das Recht, die Ent-
scheidung anzufechten, Ihren eigenen Standpunkt geltend 
zu machen und eine Überprüfung der Entscheidung durch 
unsere Mitarbeiter zu verlangen.

Aktualisierung der Datenschutzhinweise:
Die Datenschutzhinweise werden bei Bedarf aktualisiert und 
können Sie unserer Internetseite: www.conceptif.de unter 
der Rubrik Datenschutz entnehmen.
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Auflistung der eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister

Dienstleister Gegenstand der Beauftragung

Allianz Deutschland AG Versicherungsbetrieb mit Risikoprüfung, Vertragsverwaltung und 
Leistungsbearbeitung

Allianz Technology SE Shared-Services-Dienstleistungen für Gesellschaften der Allianz Gruppe

AZT Automotive GmbH Allianz Zentrum für Technik, Schadendatenanalyse in der Kfz-Versicherung

Allianz Rechtsschutz-Service GmbH Selbständige Schadenbearbeitung in der Rechtsschutzversicherung 

Allianz Handwerker Services GmbH Beauftragung, Koordination und Abrechnung von Dienstleistern und 
Handwerkern

AWP Service Deutschland GmbH Assistancedienstleistungen 

ConceptIF PRO & BIZ Underwriting GmbH Vertragsbearbeitung/-verwaltung, Abrechnung

ConceptIF Schadenmanagement UG Leistungsbearbeitung

Cevo Systemhaus GmbH Datenverarbeitung, IT-Wartung

fbs GmbH vertriebs- und kundennahe Servicedienstleistungen, Telefonservice

rehacare GmbH, Gesellschaft der medizini-
schen und beruflichen Rehabilitation Reha-Dienstleistungen

VLS Versicherungslogistik GmbH Posteingangsbearbeitung

KVM ServicePlus - Kunden- und Vertriebsma-
nagement GmbH vertriebs- und kundennahe Serviceleistungen, Telefonservice

Audatex Autoonline GmbH Unterstützung bei der Kfz-Schadenfeststellung und -abwicklung

ControlExpert GmbH Schadenmanagement für motorisierte Fahrzeuge

Crawford & Company (Deutschland) GmbH 
Medical Consulting, Unterstützung bei der Erstellung medizinischer 
Gutachten in der Krankenversicherung und Unterstützung bei der An-
trags- und Leistungsprüfung in der Lebensversicherung

DEKRA Claims Services GmbH Schadenbearbeitung

DEKRA Automobil GmbH Schadenfeststellung

Eucon GmbH KFZ- und Sachschadenmanagement 

GDV Dienstleistungs GmbH & Co. KG Zentralruf der Autoversicherer

IBM Deutschland GmbH IT-Wartung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten in Überein-
stimmung mit den Verhaltensregeln für den Umgang mit per-
sonenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungs-
wirtschaft und der von Ihnen gegebenenfalls im Rahmen 
Ihres Versicherungsantrags oder der Leistungsbearbeitung 
abgegebenen Einwilligung in die Erhebung und Verwendung 
von Gesundheitsdaten und Schweigepflichtentbindungser-

klärung. Dies beinhaltet auch die Weitergabe von Daten an 
Dienstleister, soweit dies für Erbringung der Dienstleistung 
erforderlich ist. Diese Liste nennt solche Dienstleister sowie 
Kategorien von Dienstleistern. Auch die Aufgaben, die den 
einzelnen Stellen übertragen wurden, können Sie der fol-
genden Auflistung entnehmen. 
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Gutachter medizinische und pflegerische Begutachtung in der Unfallversicherung 
sowie Gutachtenerstellung

1MBConsult GmbH
Unterstützung bei der Erstellung medizinischer Gutachten in der  
Unfallversicherung 

Entsorgungsunternehmen datenschutzgerechte Vernichtung von Papierunterlagen

Intelligent Mechatronic Systems lnc. Canada; Telematikdatenerfassung und -verwaltung für Telematiktarife 
in der Kfz-Versicherung

KrollOntrack GmbH Datenrettung

Mondial Kundenservice GmbH (MKS) Schadenbearbeitung in der KFZ- und Sachversicherung

Sachcontrol GmbH Schadenfeststellung 

Schaden-Schnell-Hilfe GmbH Schadenfeststellung in der KFZ-Versicherung

Informa HIS GmbH Unterstützung bei der Bearbeitung von Versicherungsanträgen und 
-schäden

Rechtsanwälte Beschaffung von Ermittlungsakten

Rechtsanwälte Wagner, Pauls, Kalb Einzug notleidender Forderungen, Regress, Mahnverfahren

Seghorn Inkasso GmbH Einzug notleidender Forderungen, Regress, Mahnverfahren

Sirius Inkasso GmbH Einzug notleidender Forderungen, Regress, Mahnverfahren

Toptranslation GmbH Übersetzung

Regulierungsstellen Ausland Schadenbearbeitung, Regulierung von Auslandsschäden

Sachverständige Schadenfeststellung in der Haftpflicht-, KFZ- und Sachversicherung

Spezialisten für Autoglas Reparatur von Autoglasschäden

Kategorien von Dienstleistern, die für o. g. Gesellschaften tätig werden und bei denen die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten kein Hauptgegenstand des Auftrages ist bzw. die nur gelegentlich tätig werden

Dienstleisterkategorie Gegenstand der Beauftragung

Adressdienstleister Aktualisierung von Adressdaten

Archivierungs-/Entsorgungsunternehmen Aktenarchivierung und Entsorgung von Akten/Datenträgern

Assistancedienstleister Assistanceleistungen

Call-Center Telefondienstleistungen

Druckereien Druckdienstleistungen (Druck/Postversand)

Elektronisches Versandmanagement Versanddienstleistungen (E-Mail-Versand)

Medizinische Gutachter und Sachverständige 
(Ärzte, Psychologen, Psychiater etc.)

Analyse, Begutachtung und Beratung zu Rehabilitations- und sonstigen 
medizinischen Maßnahmen

Sonstige Gutachter, Sachverständige,  
Prüfdienstleister Erstellung von Gutachten/Expertisen sowie Beratung in speziellen Fällen

Inkassounternehmen Forderungseinzug

IT- und Telekommunikationsdienstleister IT-Dienstleistungen (z. B. IT, Telefonie, Netzwerk, Wartung)

Logistikdienstleister Posteingangsbearbeitung/Dokumenten-Management



Übersicht der Dienstleister der ConceptIF PRO & BIZ Underwriting GmbH in Verbindung mit der Allianz Versicherung-AG als Risikoträger 3/3

CI
F4

AL
L 

D
LL

 1
0.

20
23

/1

Marketingagenturen Marketingaktionen

Marktforschungsunternehmen Marktforschung

Recherchedienstleister (z. B. Detekteien) Auskunfts- und Recherchedienstleistungen

Rechtsanwaltskanzleien Anwaltliche Dienstleistungen

Rehabilitationsdienste und Dienstleister für  
Hilfs- und Pflege- sowie medizinische Leistungen Assistanceleistungen (z. B. Beratung zu Rehabilitationsmaßnahmen)

Rückversicherer Einbindung in die Risiko- und Leistungsprüfung in speziellen Fällen

Schadendienstleister/Sanierer/Werkstätten Unterstützung in der Schadenbearbeitung

Übersetzer und Dolmetscher Übersetzungen und ähnliche Unterstützungsleistungen

Wirtschaftsprüfer Prüfdienstleistungen

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer
Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls überprü-
fen und bei Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von Daten mit dem von Ihnen 
im Antrag benannten früheren Versicherer erfolgen. 

Hinweis-Informationssystem der Versicherungswirtschaft
Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informationssystem (HIS) der informa HIS GmbH zur Unterstützung 
der Risikobeurteilung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der Leistungsprüfung sowie bei der Bekämpfung von 
Versicherungsmissbrauch. Dafür ist ein Austausch bestimmter personenbezogener Daten mit dem HIS erforderlich. Nähere 
Informationen dazu entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Hinweisen zum HIS.
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  Informationen zum Hinweis- und Informationssystem (HIS) 

Stand: 01.06.2021

Information über den Datenaustausch mit der  
informa HIS GmbH auf Grundlage Art. 13 und 14 DSGVO

Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass wir bzw. 
der Versicherer/Risikoträger bei Abschluss eines Versiche-
rungsvertrages oder im Rahmen der Schadenbearbeitung 
Daten zum Versicherungsobjekt (Fahrzeugidentifikations-
daten oder Adresse des Gebäudes) sowie Angaben zu Ihrer 
Person (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, frühere 
Anschriften) an die informa HIS GmbH übermitteln (HIS-An-
frage) können. Die informa HIS GmbH überprüft anhand 
dieser Daten, ob zu Ihrer Person und/oder zu Ihrem Ver-
sicherungsobjekt im „Hinweis- und Informationssystem der 
Versicherungswirtschaft“ (HIS) Informationen gespeichert 
sind, die auf ein erhöhtes Risiko oder Unregelmäßigkeiten 
in einem Versicherungsfall hindeuten können. Solche In-
formationen können nur aufgrund einer früheren Meldung 
eines Versicherungsunternehmens an das HIS vorliegen 
(HIS-Einmeldung), über die Sie ggf. von dem einmeldenden 
Versicherungsunternehmen gesondert informiert worden 
sind. Daten, die aufgrund einer HIS-Einmeldung im HIS ge-
speichert sind, werden von der informa HIS GmbH an uns, 
das anfragende Versicherungsunternehmen, übermittelt. 
Nähere Informationen zum HIS finden Sie auf folgenden 
Internetseiten: www.informa-his.de

Zwecke der Datenverarbeitung der informa HIS GmbH

Die informa HIS GmbH betreibt als datenschutzrechtlich 
Verantwortliche das Hinweis- und Informationssystem HIS 
der Versicherungswirtschaft. Sie verarbeitet darin perso-
nenbeziehbare Daten, um die Versicherungswirtschaft bei 
der Bearbeitung von Versicherungsanträgen und -schäden 
zu unterstützen. Es handelt sich bei diesen Daten um An-
gaben zu erhöhten Risiken oder um Auffälligkeiten, die auf 
Unregelmäßigkeiten (z. B. Mehrfachabrechnung eines Versi-
cherungsschadens bei verschiedenen Versicherungsunter-
nehmen) hindeuten können.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Die informa HIS GmbH verarbeitet personenbezogene Da-
ten auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1f DSGVO. Dies ist zuläs-
sig, soweit die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten 
Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erfor-
derlich ist, sofern nicht die Interessen und Grundfreiheiten 
der betroffenen Person, d ie den Schutz personenbezoge-
ner Daten erfordern, überwiegen.
Die informa HIS GmbH selbst trifft k eine Entscheidungen 

über den Abschluss eines Versicherungsvertrages oder 
über die Regulierung von Schäden. Sie stellt den Versiche-
rungsunternehmen lediglich die Informationen für die dies-
bezügliche Entscheidungsfindung zur Verfügung.

Herkunft der Daten der informa HIS GmbH
Die Daten im HIS stammen ausschließlich von Versiche-
rungsunternehmen, die diese in das HIS einmelden.

Kategorien der personenbezogenen Daten
Basierend auf der HIS-Anfrage werden von der informa HIS 
GmbH – abhängig von der Versicherungsart bzw. -sparte – 
die Daten der Anfrage mit den dazu genutzten personenbe-
zogenen Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, 
frühere Anschriften) bzw. Informationen zum Versiche-
rungsobjekt (z. B. Fahrzeug- bzw. Gebäudeinformationen) 
sowie das anfragende Versicherungsunternehmen gespei-
chert. Bei einer HIS-Einmeldung, über die Sie gegebenenfalls 
von dem Versicherungsunternehmen gesondert informiert 
werden, speichert die informa HIS GmbH erhöhte Risiken 
oder Auffälligkeiten, die auf Unregelmäßigkeiten hindeuten 
können, sofern solche Informationen an das HIS gemeldet 
wurden. Zu Fahrzeugen sind ggf. z. B. Totalschäden, fiktive 
Abrechnungen oder Auffälligkeiten bei einer früheren Scha-
denmeldung gespeichert. Gebäudebezogene Daten sind 
Anzahl und Zeitraum geltend gemachter Gebäudeschäden.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen 
Daten
Empfänger sind ausschließlich Versicherungsunternehmen 
mit Sitz in Deutschland sowie im Einzelfall im Rahmen von 
Ermittlungsverfahren staatliche Ermittlungsbehörden. 

Dauer der Datenspeicherung

Die informa HIS GmbH speichert Informationen über Perso-
nen gem. Art. 17 Abs. 1 lit. a) DSGVO nur für eine bestimmte 
Zeit. Angaben über HIS-Anfragen werden taggenau nach 
zwei Jahren gelöscht. Für die Speicherfristen bei HIS-Ein-
meldungen gilt:
Personenbezogene Daten (Name, Adresse und Geburtsda-
tum) sowie Fahrzeug- und Gebäudedaten werden am Ende 
des vierten Kalenderjahres nach erstmaliger Speicherung 
gelöscht. Sofern in dem genannten Zeitraum eine erneute 
Einmeldung zu einer Person erfolgt, führt dies zur Verlänge-
rung der Speicherung der personenbezogenen Daten um 
weitere vier Jahre. Die maximale Speicherdauer beträgt in 
diesen Fällen 10 Jahre. 
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Betroffenenrechte
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft, auf Be-
richtigung, auf Löschung sowie auf Einschränkung der Ver-
arbeitung. Diese Rechte nach Art. 15 bis 18 DSGVO können 
gegenüber der informa HIS GmbH unter der unten genann-
ten Adresse geltend gemacht werden. Darüber hinaus be-
steht die Möglichkeit, sich an die für die informa HIS GmbH 
zuständige Aufsichtsbehörde – Der Hessische Datenschutz-
beauftragte, Gustav- Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden 
– zu wenden. Hinsichtlich der Meldung von Daten an das 
HIS ist die für das Versicherungsunternehmen zuständige 
Datenschutzaufsichtsbehörde zuständig. 

Nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO kann der Datenverar-
beitung aus Gründen, die sich aus der besonderen 
Situation der betroffenen Person ergeben, unter 
der unten genannten Adresse widersprochen 
werden. 

Sofern Sie wissen wollen, welche Daten die informa HIS 
GmbH zu Ihrer Person, zu Ihrem Fahrzeug oder zu Ihrem 
Gebäude gespeichert hat und an wen welche Daten über-
mittelt worden sind, teilt Ihnen die informa HIS GmbH dies 
gerne mit. Sie können dort unentgeltlich eine sog. Selbst-
auskunft anfordern. Wir bitten Sie, zu berücksichtigen, dass 
die informa HIS GmbH aus datenschutzrechtlichen Grün-
den keinerlei telefonische Auskünfte erteilen darf, da eine 
eindeutige Identifizierung Ihrer Person am Telefon nicht 
möglich ist. Um einen Missbrauch durch Dritte zu vermei-

den, benötigt die informa HIS GmbH folgende Angaben von 
Ihnen: 
– Name (ggf. Geburtsname), Vorname(n), Geburtsdatum 
– Aktuelle Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und 

Ort) sowie ggf. Voranschriften der letzten fünf Jahre 
– Ggf. FIN des Fahrzeugs. Bei Anfragen zum Fahrzeug ist die 

Beifügung einer Kopie der Zulassungsbescheinigung 1. 
oder II. zum Nachweis der Haltereigenschaft erforderlich. 

– Bei Anfragen zum Gebäude ist die Beifügung des letzten 
Versicherungsscheins oder eines sonstigen Dokuments 
erforderlich, das das Eigentum belegt (z. B. Kopie des 
Grundbuchauszugs oder Kaufvertrags). 

Wenn Sie – auf freiwilliger Basis – eine Kopie Ihres Ausweises 
(Vorder- und Rückseite) beifügen, erleichtern Sie der informa 
HIS GmbH die Identifizierung Ihrer Person und vermeiden 
damit mögliche Rückfragen. Sie können die Selbstauskunft 
auch via Internet unter: www.infoma-HIS.de/selbstauskunft/ 
bei der informa HIS GmbH beantragen. 

Kontaktdaten des Unternehmens und des Daten-
schutzbeauftragten
informa HIS GmbH
Kreuzberger Ring 68
65205 Wiesbaden 
Telefon: 0611/8808700 
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der informa HIS 
GmbH ist zudem unter der o. a. Anschrift, zu Hd. Abteilung 
Datenschutz, oder per E-Mail unter folgender Adresse er-
reichbar: his-datenschutz@informa.de




